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Gremium zur Sitzungstermin Behandlung Ergebnis 

Gemeinderat 
Beratung und 
Beschlussfassung   

19.05.2021 öffentlich  

 

         Betreff: 

TOP 5Ö  
Neufassung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS) 
-Beratung und Beschlussfassung- 
 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Satzung über den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit 
Wasser in der beigefügten Form rückwirkend zum 01.01.2021. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die derzeit gültige Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung) datiert vom 17.12.1997 und ist zum 01.01.1998 in Kraft 
getreten. Insbesondere die Höhe der Verbrauchsgebühren (§ 42 WVS) wurde seither 
mehrfach aufgrund Neukalkulationen mittels punktuellen Änderungssatzungen 
angepasst, letztmals zum 01.01.2021. 
 
Die nun zu beschließende vollständige Neufassung der Wasserversorgungssatzung 
entspricht der aktuellen Mustersatzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser des 
Gemeindetags Baden-Württemberg. Sie beinhaltet sowohl den derzeitigen Stand der 
rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die Einbeziehung der Ergebnisse der 
zuvor vorgestellten Globalberechnung und Gebührenkalkulation.  
 

Sachbearbeiter Rambach  

Datum 03.05.2021 


